
Naturwissenschaftlich Technische Akademie 
Prof. Dr. Grübler, gemeinn. GmbH, Isny

Betrifft: 1. Stipendien
2. Unterstützung bei Schul/-Studiengebühren

1. Stipendien
Die  Naturwissenschaftlich-Technische  Akademie  Prof.  Dr.  Grübler  gGmbH  fördert  jedes 
Semester Schüler und Studenten mit sehr guten Leistungen.

Um  ein  Stipendium  erhalten  zu  können,  ist  vor  Beginn  eines  jeden  Semesters  ein 
schriftlicher Antrag unter Hinzufügung des letzten Leistungsnachweises/Zeugnisses 
zu stellen.
Die  Antragsfrist endet am 15.04. jedes Jahr für das Sommersemester und am 15.10. 
jedes Jahr für das Wintersemester.
Die Anträge sind in der Verwaltung z. H. Frau Radke einzureichen.

Die  Entscheidung  über  den  Antrag  fällt  die  nta gGmbH  unter  anderem  nach  folgenden 
Gesichtspunkten:  

- Leistung im letzten Semester/Schulhalbjahr
- Bewertung durch den Dekan/Schulleiter
- Budgethöhe der nta für Stipendien im laufenden Semester.

Über die Entscheidung wird der Antragsteller per Bescheid informiert.
Ein Stipendium ist  immer  eine freiwillige Leistung der  nta gGmbH und begründet  keinen 
Anspruch.

2. Unterstützung bei Schul/-Studiengebühren
Eine  Unterstützungsmöglichkeit  bei  finanzieller  Bedürftigkeit  ist  die  Stundung  der  Schul-
/Studiengebühren.

Hierzu  ist  ebenfalls  ein  schriftlicher  Antrag  mit  gleicher  Frist  wie  oben  unter  Ziff.1 
genannt zu stellen. Beizulegen sind ein Leistungsnachweis und eine Erläuterung der 
finanziellen  Bedürftigkeit  sowie  eine  Kopie  des  Bafög-Bescheides  und/oder  des 
aktuellen Einkommenssteuerbescheides der Eltern.

Die Entscheidung über den Antrag sowohl dem Grunde als auch der Dauer nach obliegt der 
nta gGmbH. Über die Entscheidung wird der Antragsteller per Bescheid informiert. 
Im Falle eines positiven Bescheides bereitet  die Buchhaltung einen Stundungsvertrag vor, 
der von beiden Vertragsparteien zu unterzeichnen ist; die Stundungsvereinbarung wird erst 
mit beidseitiger, rechtsverbindlicher Unterschrift unter diese Vereinbarung wirksam.
Ein Anspruch auf Stundung bei Bedürftigkeit besteht nicht.

Falls  Sie  weitere  Fragen  zu  Stipendien  haben,  wenden  Sie  sich  bitte  an  unsere 
Verwaltungsleiterin, Frau Radke. Bitte vereinbaren Sie hierzu einen Termin.
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